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§ 8 Shg. BFG § 8

Sbg. BFG - Salzburger Bergsportfihrergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Die fur die AusUbung der Bergsportfuhrertatigkeiten erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten sind in
Ausbildungslehrgangen zu erwerben und durch Priifungen nachzuweisen.

(2) Der Salzburger Bergsportfihrerverband hat zur Vorbereitung der Berg- und Schifihrer- sowie der
Canyoningfuhrerprifung  Ausbildungslehrgange  durchzufihren. Er kann von der Durchfuhrung der
Ausbildungslehrgange absehen, wenn daran interessierte Personen an einer vom Bund, von einem anderen
Bundesland oder von einer anderen in- oder auslandischen oder internationalen Einrichtung durchgefiihrten Berg-
und Schiftihrer- oder Canyoningausbildung teilnehmen kénnen und diese Ausbildung einschlieBlich der Prifungen von
der Landesregierung allgemein anerkannt ist (§8 22 Abs 2 BQ-AnerG).

(3) Die Ausbildungsinhalte (Lehrstoff), die Lehrmethoden und die Dauer der fir die jeweilige Bergsportfuhrertatigkeit
durchzufiihrenden Ausbildungslehrgange sind unter Berlcksichtigung des jeweiligen Tatigkeitsbereichs, der
praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse nach den Vorgaben dieses Gesetzes in Richtlinien des
Salzburger Bergsportfuhrerverbands festzulegen. In den Richtlinien sind aulRerdem die Anforderungen fur die
Zulassung zum Ausbildungslehrgang naher zu regeln. Die Erlassung der Richtlinien sowie deren Anderung bedirfen
der Genehmigung durch die Landesregierung. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Richtlinien gegen
gesetzliche Bestimmungen verstoRBen wirden oder fUr die Interessen eines geordneten Bergsportfiihrerwesens
nachteilig waren.

(4) Die Eignungsprufung, die Berg- und Schifihrer- sowie die CanyoningfUhrerprifung sind jeweils vor einer
Prifungskommission abzulegen. Den Prifungskommissionen gehoren jeweils drei von der Landesregierung bestellte
Mitglieder an, von denen jeweils zwei vom Salzburger Bergsportfihrerverband vorgeschlagen werden.

(5) Der Salzburger Bergsportfuhrerverband hat nahere Richtlinien zu den im Abs 4 genannten Prufungen zu erlassen.
Darin sind insbesondere die Ausschreibung der Prifungen, die Zulassung zu den Prufungen, der Prifungsstoff, die
Arbeitsweise und Beschlussfassung der Kommissionen, die Form der Prufungen und der Prufungszeugnisse, die
Leistungsbeurteilung und die Prifungswiederholung zu regeln. In den Richtlinien kann weiters vorgesehen werden,
dass die Berg- und Schifihrerprifung in Form von Teilprifungen vor einzelnen Fachprufern nach bestimmten
Abschnitten des Ausbildungslehrgangs abgelegt werden kann. Die Richtlinien bedirfen der Genehmigung durch die
Landesregierung. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Richtlinien gegen gesetzliche Bestimmungen verstol3en
wulrden oder fir die Interessen eines geordneten Bergsportwesens nachteilig waren.

In Kraft seit 01.07.2017 bis 31.12.9999


file:///

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 8 Sbg. BFG § 8
	Sbg. BFG - Salzburger Bergsportführergesetz


